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WIE SIND DIE AKTUELLEN 
RAHMENBEDINGUNGEN?

613.11.2024



Aktuelle wirtschaftliche Lage

713.11.2024



Reaktionen der Kommunen im 
Rheingau-Taunus-Kreis (15. Mai 2024)

813.11.2024



WIE IST DIE RECHTSLAGE 
UND DAZU DIE AKTUELLE 

HAUSHALTSLAGE?

913.11.2024



Was ist ein Haushalt?

1013.11.2024

▪ Der Haushalt ist das (meist jährliche) Planungswerk für alle voraussichtlichen Aufwände und Erträge sowie 
Aus- und Einzahlungen der Kommune im Haushaltsjahr.

▪ Er wird von der Stadtverordnetenversammlung mittels einer Haushaltssatzung beschlossen.

▪ Der verabschiedete Haushalt ermächtigt erst die Verwaltung, Ausgaben bzw. Auszahlungen zu tätigen, 
aber auch Einnahmen (z.B. Steuern) zu generieren. 

▪ Der Haushalt dient den politischen Gremien, der Verwaltung und allen Interessierten als 
Informationsquelle über alle geplanten Maßnahmen mit finanziellen Auswirkungen.



Allgemeine Haushaltsgrundsätze

1113.11.2024

§ 92 HGO, Abs. 4 und 5

(…)

(4) Der Haushalt soll in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein.

(5) Der Haushalt ist in der Planung ausgeglichen, wenn

1. der Ergebnishaushalt unter Berücksichtigung der Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge im 
ordentlichen Ergebnis ausgeglichen ist oder der Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis durch die 
Inanspruchnahme von Mitteln der Rücklagen ausgeglichen werden kann und

2. im Finanzhaushalt der Saldo des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit 
mindestens so hoch ist, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten sowie an 
das Sondervermögen ‚Hessenkasse‘ geleistet werden können, soweit die Auszahlungen zur ordentlichen 
Tilgung von Investitionskrediten nicht durch zweckgebundene Einzahlungen gedeckt sind.



Doppische Buchführung

1213.11.2024



Entwicklung im ordentlichen Ergebnis 
in Oestrich-Winkel

1313.11.2024



Liquiditätssicherung, Rücklagen, 
Rückstellungen

1413.11.2024

§ 106 HGO

(1) Die Gemeinde hat ihre stetige Zahlungsfähigkeit sicherzustellen. Zur Sicherstellung der stetigen 
Zahlungsfähigkeit soll sich der geplante Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskreditmittel in 
der Regel auf mindestens 2 Prozent der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 
nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre belaufen.

(2) Überschüsse der Ergebnisrechnung sind den Rücklagen zuzuführen, soweit nicht Fehlbeträge aus 
Vorjahren auszugleichen sind. Rücklagen können auch aus zweckgebundenen Erträgen sowie für
sonstige Zwecke gebildet werden.

(3) Die Bildung von Rücklagen darf, soweit nicht etwas anderes bestimmt ist, nur unterbleiben, wenn
anderenfalls der Ausgleich des Haushalts gefährdet wäre.

(4) Für ungewisse Verbindlichkeiten und für Aufwendungen, deren Höhe oder Zeitpunkt ihres Eintritts 
unbestimmt ist, hat die Gemeinde Rückstellungen in angemessener Höhe zu bilden.



Aktueller Stand der Rücklage

1513.11.2024



Entwicklung im ordentlichen Ergebnis 
in Oestrich-Winkel

1613.11.2024



Auszug aus der 
Haushaltsgenehmigung (22.05.2024)

1713.11.2024



Auszug aus der 
Haushaltsgenehmigung (22.05.2024)

1813.11.2024



Auszug aus der 
Haushaltsgenehmigung (22.05.2024)

1913.11.2024



Zwischenfazit

2013.11.2024

▪ Die Stadt Oestrich-Winkel hat keine „Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses“. 

▪ Aus dem Jahr 2019 besteht noch ein vorgetragener Jahresfehlbetrag i.H.v. 1.140.536,17 EUR. 

▪ Die Jahresfehlbeträge der Jahre 2020-2023 können noch gegen „Rücklage aus Überschüssen des 
außerordentlichen Ergebnisses“ ausgeglichen werden (Ausnahmeregelung während der Corona-Jahre). Zum 
31.12.2023 beträgt die „Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses“ rund 6,6 Mio. EUR.  

▪ Für das Jahr 2024 wurde mit einem ordentlichen Defizit von 1.135.109 EUR geplant, welches den 
vorgetragenen Jahresfehlbetrag von 1.140.536 EUR rechnerisch auf 2.275.645 EUR erhöhen wird.



Derzeit geplante Steuererhöhung

2113.11.2024

Grundsteuer A
▪ Aufkommen Grundsteuer A (Plan 2025): 385.370 EUR (Ansatz 2024: 356.467 EUR)
▪ Hebesatz (2025): 1.000 v.H. (alt: 855 <-> 790)
▪ Ertrag pro 100/1 Hebesatzpunkt(e): 38.537 EUR / 385 EUR

Grundsteuer B
▪ Aufkommen Grundsteuer B (Plan 2025): 3.995.412 EUR (Ansatz 2024: 2.918.236 EUR)
▪ Hebesatz (2025): 980 v.H. (alt: 1.152 <-> 850)
▪ Ertrag pro 100/1 Hebesatzpunkt(e): 407.695 EUR / 4.077 EUR



Konsolidierungspfad für einen 
genehmigungsfähigen Haushalt

2213.11.2024



Konsolidierungspfad für einen 
genehmigungsfähigen Haushalt

2313.11.2024

Durch die geplanten Überschüsse in den Jahren 2025 und 2026 kann der vorgetragene Jahresfehlbetrag rechnerisch bis 
2026 wieder abgebaut werden, so dass in den Folgejahren die Grundsteuerhebesätze wieder gesenkt werden können. Der 
Abbau des vorgetragenen Defizits verteilt sich zum aktuellen Planungsstand wie folgt1:

1 In den kommenden Wochen werden u.a. noch die Zahlen zur finalen KFA-Masse, Orientierungsdaten, Hebesätze KU/SU, Haushaltsvollzug 2024, etc. Einfluss auf die weitere Planung haben.



Konsolidierungspfad für einen 
genehmigungsfähigen Haushalt 

2413.11.2024

Entwicklung Steuerhebesätze 

Zur Vergleichbarkeit der Zeitreihe wurden die Grundsteuerhebesätze A und B ab dem Jahr 2025 nach alter Rechtslage dargestellt.



Exkurs: Grundsteuerreform

2513.11.2024

▪ Die vom Gesetzgeber „versprochene“ Aufkommensneutralität bezieht sich auf den Ertrag der Kommune aus der 
Grundsteuer A und B – sie bezieht sich ausdrücklich nicht auf Ihren Individuellen Grundsteuerbetrag!

▪ Aufkommensneutralität widerspricht dem Haushaltsrecht!

▪ Ihr individueller Grundsteuerbetrag setzt sich zusammen aus dem Grundsteuermessbetrag (hierauf hat die 
Kommune keinen Einfluss) und dem Grundsteuerhebesatz (diesen legt die Kommune fest).



WIE IST DER HAUSHALT 
DER STADT OESTRICH-
WINKEL AUFGEBAUT?

2613.11.2024



Aufteilung Erträge (2025)

2713.11.2024

Erträge gesamt
32.440.557 EUR



Aufteilung Aufwendungen (2025)

2813.11.2024

Aufwendungen gesamt
32.137.649 EUR



Aufteilung freiwillige vs. 
Pflichtleistungen (2025)

2913.11.2024

Ca. 8% der Gesamt-
Aufwendungen betreffen 
sog. freiwillige Leistungen

2.919.790 € 
29.217.859 €



Übersicht freiwillige Leistungen (2025)

3013.11.2024

Gesamtdefizit 
freiwillige Leistungen:

2.390.701 EUR



Entwicklung Aufwendungen
Sach- und Dienstleistungen / Personal

3113.11.2024

↑ 15,8%

↑ 36,9%



Entwicklung der Kreis- und Schulumlage

3213.11.2024

↑ 38,7%

↑ 21,3%



Entwicklung des Defizits 
im Bereich Kinderbetreuung

3313.11.2024

↑ 64,4%



„Wer bestellt, bezahlt?“

3413.11.2024



Entwicklung der wesentlichen 
Steuereinnahmen und Schlüsselzuweisungen

3513.11.2024

↑ 109%

↑ 27%

↑ -2%

↑ 72%

↑ 26%



3613.11.2024

Vor 
Finanzplanungserlass

Nach 
Finanzplanungserlass

Vorgetragenes Defizit 2019-2024 -2.275.645 € -2.275.645 €

2024-2025
Personal- und Versorgungsaufwendungen -650.921 € -650.921 € 
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +110.392 € +110.392 € 
Kreisumlage -660.562 € -457.602 € 
Schulumlage -231.784 € -408.569 € 

-1.432.615 € -1.406.700 € 
2024-2025
Gewerbesteuer -35.675 € -35.675 € 
Schlüsselzuweisungen 908.128 € 321.230 € 
Anteil Einkommensteuer 333.162 € 154.917 € 

1.205.932 €  440.472 € 

Saldo -2.502.328 € -3.241.873 €

Entwicklung ausgewählter wesentlicher 
fremdbestimmter Haushaltsposten



WIE STEHT OESTRICH-
WINKEL IM VERGLEICH 

ZU ANDEREN 
KOMMUNEN DA?

3713.11.2024



Mittelfristige finanzielle 
Leistungsfähigkeit der Kommunen im RTK

3813.11.2024



Vergleichende Haushaltsprüfung

3913.11.2024

Steuereinnahmen und Schlüsselzuweisungen 2022 (in EUR/Einwohner)



Vergleichende Haushaltsprüfung

4013.11.2024

Ordentliche Ergebnisse (Plan 2024) nach Produktbereichen



Vergleich zu anderen Kommunen

4113.11.2024

Aufwendungen (Plan 2024)



Vergleich zu anderen Kommunen

4213.11.2024

Aufwendungen für Personal- und Versorgung (Plan 2024)



Vergleich zu anderen Kommunen

4313.11.2024

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Plan 2024)



Vergleich zu anderen Kommunen

4413.11.2024

Erträge (Plan 2024)



Vergleich zu anderen Kommunen

4513.11.2024

Einnahmen aus Gewerbesteuer (Plan 2024)



Vergleich zu anderen Kommunen

4613.11.2024

Rücklage Stand 1.1.24



Vergleich zu anderen Kommunen

4713.11.2024

Kinderbetreuung (Plan 2024)



Zwischenfazit

4813.11.2024

▪ Es gibt nicht „die eine Ursache“ für die Schieflage des Oestrich-Winkeler Haushalts. Das heißt aber auch: Es gibt 
nicht „den einen Hebel“, den man jetzt kurzfristig umlegen kann. Tatsächlich kumulieren sich nun gleichzeitig 
mehrere Faktoren.

▪ Es sind nun ein breites Portfolio an Konsolidierungsmaßnahmen kurzfristig und strukturelle Entscheidungen 
langfristig notwendig. Dazu braucht es für einen beschränkten Zeitraum auch „schmerzhafte“ Entscheidungen, 
um damit die Grundlage zu schaffen, für zukünftige vergleichbare Situationen resilienter zu sein.

▪ Die politische Verantwortung lässt sich nicht individuell verorten!



WIE GEHT ES 
JETZT WEITER?

4913.11.2024



Was haben wir getan und 
werden wir noch tun? 

5013.11.2024

✓ Einrichtung einer 
Haushaltskonsolidierung AG

✓ Haushalts- und Wiederbesetzungssperre

▪ Konsolidierungsmaßnahmen 
(Einnahmenerschließung und Ausgabenkritik)

▪ Ausnahmeregelungen bei der 
Kommunalaufsicht und beim Land einfordern

▪ Beratung des Haushaltsplans

➢ Langfristige Einnahmepotentiale erschließen: 
Gewerbeflächenentwicklung (Windenergie?, 
Parkgebühren?,…)

• Kita-Gebühren
• Gebühren 

Ferienfreizeiten
• Eintritt Freibad
• Solidaritätsbeitrag 

Rheingau Bad
• Instandhaltungen
• Diverse 

Einzelprojekte
• Vereinsförderung
• Kinderfreundliche 

Kommune
• Arbeitgeber-

attraktivität
• …



14./21./28.11.2024

Beratungen Haupt- und 
Finanzausschuss

09.12.2024

Beschlussfassung 
Stadtverordneten-

versammlung

Frühjahr 2025

Genehmigung Haushalt

18.11.2024 

Gespräch mit der 
Kommunalaufsicht

Fortlaufend

Beratungen in 
Haushaltskonsolidierungs-

AG

Zeitplan Haushaltsberatungen 2025

5113.11.2024

30.10.2024

Beschlussfassung 
Magistrat

07.10.2024

Einbringung 
Stadtverordneten-

versammlung

13.11.2024

Bürgerversammlung



Ablauf

5213.11.2024

Begrüßung und Vorstellung
Aktuelle Haushaltssituation der 
Stadt Oestrich-Winkel 

Statements der Fraktionen Fragen aus dem Publikum



Ablauf

5313.11.2024

Begrüßung und Vorstellung
Aktuelle Haushaltssituation der 
Stadt Oestrich-Winkel 

Statements der Fraktionen Fragen aus dem Publikum



5413.11.2024

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!


